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des Neuen in der gesellschaftlichen Ent
wicklung entsprechend den objektiven 
Gesetzmäßigkeiten hemmt,

— die einheitliche und richtige Gesetzes
anwendung und Strafpolitik stört.
Die Kassationsbedürftigkeit ist deshalb 

insbesondere zu bejahen, wenn
— der Bürger freizusprechen ist
— der Angeklagte fehlerhaft freigespro

chen worden ist und sowohl die Bedeut-' 
samkeit der Straftat als auch die Not
wendigkeit, die Rechte des Geschädig
ten zu gewährleisten, eine Strafverfol
gung erfordern,

— eine weitere Sachaufklärung erforder
lich ist, um bestehende, sich aus dem 
Urteil, aus der Beweisaufnahme und 
dem Ermittlungsverfahren ergebende 
Zweifel an der Schuld eines Verurteilten 
oder an der Schuldfähigkeit eines zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilten Ju
gendlichen zu beseitigen,

— einem Freigesprochenen die Erstattung 
der notwendigen Auslagen ungerecht
fertigt vorenthalten worden ist und er 
dadurch einen nicht vertretbaren mate
riellen Nachteil erlitten hat,

— im Rechtsmittelverfahren die Voraus
setzungen für eine notwendige Aufhe
bung des Urteils und Zurückverweisung 
der Sache gemäß § 300 sowie die Rechts
kraft einer Entscheidung unbeachtet ge
blieben und dadurch dem Verurteilten 
Nachteile entstanden sind, deren Ver
meidung zu einer für den Verurteilten 
günstigeren Entscheidung hätte führen 
können,.

— statt einer Freiheitsstrafe eine Strafe 
ohne Freiheitsentzug auszusprechen 
wäre,

— einem ungerechtfertigt milden Strafaus- 
spruch eine Verkennung der Schwere 
der Straftat zugrunde liegt und die er
kannte Strafe mit der wirksamen Kri
minalitätsbekämpfung nicht vereinbar 
ist,

— die Strafe im Verhältnis zur Tatschwere 
stark überhöht ist.
Führte die Prüfung der Kassations

bedürftigkeit zu keiner positiven Entschei
dung, wird von einem Kassationsantrag ab
zusehen sein. Die Kassationsbedürftigkeit 
gerichtlicher Entscheidungen kann ausge
schlossen sein, wenn

— der Angeklagte nach Art und Höhe der 
Strafe zu milde bestraft wurde, er je
doch in der Zeit nach der Verurteilung 
durch sein Verhalten im Arbeitsprozeß, 
seine sonstige gesellschaftliche Tätig
keit, die Wiedergutmachung des evtl, 
angerichteten Schadens zu erkennen ge
geben hat, daß er die erforderlichen 
Lehren gezogen und das Vertrauen der 
Bürger wiedergewonnen hat, und durch 
die feste Eingliederung in den Arbeits
prozeß oder in ein anderes Kollektiv die 
Gewähr gegeben ist, daß die erforderli
che Erziehung des Täters erfolgt und 
positive Ergebnisse sichtbar sind,

— die Gesetzesverletzung solcher Art ist, 
daß sie keinen Einfluß auf das Ergebnis 
der Entscheidung hatte,

— die rechtliche Subsumtion zwar falsch 
ist, aber im Ergebnis keinen bedeuten
den Einfluß auf den Schuld- und Straf
ausspruch hatte, z. B. Verurteilung we
gen Diebstahls persönlichen Eigentums 
anstatt wegen Diebstahls sozialistischen 
Eigentums,

— zwischen der Tatbegehung und der Ver
urteilung einerseits und dem Zeitpunkt 
der Kassation andererseits eine erheb
liche Zeit verstrichen ist, eine erneute 
Verhandlung und Entscheidung, insbe
sondere zuungunsten des Angeklagten, 
aber nunmehr auf das begründete Un
verständnis der Öffentlichkeit stoßen 
würde, wenn beispielsweise Maßnah
men zur Überwindung der Faktoren ein
geleitet und wirksam geworden sind, die 
für die Tatbegehung entscheidend wa
ren, und auch das jetzige Verhalten des 
Angeklagten positiv zu beurteilen ist,

— der Vollzug der Freiheitsstrafe auf Be
währung ausgesetzt wurde.
Die Feststellung der Kassationsf ähigkeit 

und Kassationsbedürftigkeit rechtskräfti
ger gerichtlicher Entscheidungen ergibt sich 
aus der Prüfung der Gesamtheit der Unter
lagen des Strafverfahrens. Die Entschei
dung, die ihr zugrunde liegenden Ergeb
nisse des Ermittlungsverfahrens und der 
Beweisaufnahme sind Grundlage für die 
Beantwortung der Frage, ob die Vorausset
zungen für den Antrag auf Durchführung 
eines Kassationsverfahrens vorliegen. Es 
besteht keine Möglichkeit, ein sogenanntes 
Vorverfahren durchzuführen, um entschei-
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